
 
 
 
 
 
 

Richtlinien  

für die Pilotphase zur Einführung offener Ganztagsangebote  

an staatlichen Grundschulen und staatlichen Förderschulen  

für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4  

im Schuljahr 2015/2016  

 
 
Für eine ganztägige schulische Bildung, Erziehung, Förderung und Betreu-
ung der Schülerinnen und Schüler können im Rahmen einer auf das Schul-
jahr 2015/2016 begrenzten Pilotphase offene Ganztagsangebote an 
Grundschulen und Förderschulen in der Grundschulstufe in klassen- und 
jahrgangsstufenübergreifender Form in verschiedenen Angebotsformen 
eingerichtet werden. Die Auswahl der teilnehmenden Schulen wird von den 
Regierungen entsprechend der vom Bayerischen Staatsministerium für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst eigens festgelegten Kriterien ge-
troffen und von diesem begleitet. Die Einrichtung der offenen Ganztagsan-
gebote und die Ausstattung zur Deckung des zusätzlichen Personalauf-
wandes erfolgen auf Antrag des jeweiligen Schulaufwandsträgers durch 
den Freistaat Bayern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.  
 
Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VIII) bzw. der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben unbe-
rührt. Die Planungen zur Einrichtung offener Ganztagsangebote an staatli-
chen Schulen erfolgen im Benehmen mit den Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe. 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst erlässt hierzu im Einzelnen folgende Bestimmungen für staatli-
che Schulen: 

 
 

ABSCHNITT A: 
GRUNDLEGENDE FESTLEGUNGEN  

ZU OFFENEN GANZTAGSANGEBOTEN  
IN DEN JAHRGANGSSTUFEN 1 BIS 4 IM RAHMEN DER PILOTPHASE 

 
 

I. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 
 

1. Ein offenes Ganztagsangebot an Grundschulen und Förderschulen 
(Grundschulstufe) im Sinne dieser Richtlinien setzt voraus, dass an 
mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche ein ganztägiges An-
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gebot für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt wird. Diese Bil-
dungs- und Betreuungsangebote werden an Unterrichtstagen unter 
der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert und 
durchgeführt (Art. 57 Abs. 2 BayEUG). 

 
2. Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches Ange-

bot dar, an dem Schülerinnen und Schüler nach Anmeldung durch 
ihre Erziehungsberechtigten im Anschluss an den stundenplanmäßi-
gen Unterricht teilnehmen können. Für die angemeldeten Schülerin-
nen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung grundsätzlich 
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die Förderung und Betreuung  
kann in klassen- und jahrgangsstufenübergreifenden Gruppen statt-
finden.  

 
3. Das offene Ganztagsangebot wird an staatlichen Grund- und För-

derschulen an Unterrichtstagen als schulische Veranstaltung ge-
nehmigt und organisiert.  

 
4. Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Richtlinien kann an 

Grundschulen und in der Grundschulstufe an Förderschulen ergän-
zend zu Maßnahmen in Einrichtungen der Jugendhilfe nach dem 
SGB VIII oder des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach dem SGB 
XII eingerichtet werden. Angebote der Heilpädagogischen Tages-
stätten sollen nicht durch offene Ganztagsangebote ersetzt werden.  

 
5. Um auf eine einheitliche Organisation und Verantwortung der schuli-

schen Ganztagsangebote hinzuwirken, ist die gleichzeitige Einrich-
tung bzw. Förderung von Angeboten im Rahmen der offenen Ganz-
tagsschule und von Angeboten der (verlängerten) Mittagsbetreuung 
an einer Schule nicht möglich.  

 
6. Offene Ganztagsangebote an Grundschulen und Förderschulen 

(Grundschulstufe), die im Rahmen der Pilotphase im Schuljahr 
2015/2016 eingerichtet werden, stellen grundsätzlich und vorrangig 
Angebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 
dar. In begründeten Ausnahmefällen können daran auch Schülerin-
nen und Schüler der am Schulstandort bestehenden Mittelschule 
bzw. Förderschule ab Jahrgangsstufe 5 teilnehmen, wenn für diese 
kein anderes erreichbares schulisches Ganztagsangebot bzw. An-
gebot der Tagesbetreuung vorhanden ist oder eingerichtet werden 
kann und die pädagogische Konzeption eine bedarfsgerechte Förde-
rung dieser Schülerinnen und Schüler gewährleistet. Die Aufnahme 
bedarf der Genehmigung durch das Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst.  

 
 

II. Genehmigungsvoraussetzungen 
 

Offene Ganztagsangebote an Grundschulen und Förderschulen 
(Grundschulstufe) werden im Rahmen der Pilotphase auf Antrag des 
Schulaufwandsträgers für das Schuljahr 2015/2016 genehmigt. Ein 
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Rechtsanspruch auf Genehmigung besteht nicht. Die Genehmigung er-
folgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
 
Voraussetzung der Genehmigung ist, dass ein offenes Ganztagsange-
bot im Sinne von A.I dieser Richtlinien vorliegt und folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind: 

 
1. Das offene Ganztagsangebot bietet Bildungs- und Betreuungsange-

bote grundsätzlich im Anschluss an den stundenplanmäßigen Unter-
richt an mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche im je nach 
der gewählten Angebotsform festgelegten zeitlichen Umfang an.  

 
2. Das offene Ganztagsangebot findet an Unterrichtstagen in der Ver-

antwortung und unter der Aufsicht der Schulleitung statt. 
 

3. Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein pädagogisches Konzept für 
die jeweilige Angebotsform zugrunde. Dabei ist entsprechend der 
jeweiligen Angebotsform eine möglichst enge Abstimmung zwischen 
Vormittags- und Nachmittagsangebot anzustreben. Der Bildungs- 
und Erziehungsauftrag gemäß Art. 1 BayEUG ist dabei auch im 
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes zu verwirklichen. 

 
4. Das offene Ganztagsangebot erreicht die für die jeweilige Angebots-

form festgelegte Mindestteilnehmerzahl. 
 

5. Der Schulaufwandsträger verpflichtet sich zur Übernahme des durch 
die Einrichtung und den Betrieb des offenen Ganztagsangebotes an-
fallenden zusätzlichen Sachaufwandes und zur Mitfinanzierung des 
für die jeweilige Angebotsform festgelegten Personalaufwandes.  
 

6. Die Organisation der für die jeweilige Angebotsform vorgesehenen 
Mittagsverpflegung erfolgt einvernehmlich im Zusammenwirken von 
Kommune, Schulleitung und ggf. Kooperationspartner. 

 
 
III. Personal 

 
1. Das in offenen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal muss die 

Gewähr für einen angemessenen Umgang mit den Schülerinnen und 
Schülern bieten und über die für das jeweilige Bildungs- und Betreu-
ungsangebot erforderliche Fachkompetenz verfügen. Die Schullei-
tung legt unter Beachtung von A.V.3 bis A.V.5 dieser Richtlinien die 
Anforderungen an die erforderliche Fachkompetenz fest. Das einge-
setzte Personal muss darüber hinaus die Gewähr dafür bieten, je-
derzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten 
und im Rahmen seiner Tätigkeit in den offenen Ganztagsangeboten 
die politische, weltanschauliche und religiöse Neutralität zu wahren. 
Personen, bei denen ein früheres Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
durch den Freistaat Bayern, ein anderes Land der Bundesrepublik, 
den Bund oder eine andere Körperschaft des öffentlichen Rechts 
wegen der Verletzung von dienst- oder arbeitsvertraglichen Pflichten 



 
 

4 

beendet wurde, kommen für eine Tätigkeit in den offenen Ganztags-
angeboten nicht in Betracht. Der Schulleitung ist vor Aufnahme der 
Tätigkeit insbesondere ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a 
des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) vorzulegen. 

 
2. Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger 

die Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote in den of-
fenen Ganztagsangeboten ganz oder teilweise einem freien gemein-
nützigen Träger oder einer Kommune als Kooperationspartner über-
tragen. Hierzu wird auf Vorschlag der Schulleitung ein Kooperations-
vertrag zwischen dem freien Träger bzw. der Kommune und dem 
Freistaat Bayern, vertreten durch die jeweils zuständige Regierung, 
geschlossen. Hierfür sind die vom Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst bereitgestellten Musterverträge für 
die jeweilige Angebotsform zu verwenden. Für jedes offene Ganz-
tagsangebot soll in der Regel ein Kooperationsvertrag abgeschlos-
sen werden. 

 
3. Der freie gemeinnützige Träger oder die Kommune führt die Betreu-

ungs- und  Bildungsangebote mit eigenem Personal gemäß dem je-
weiligen pädagogischen Konzept und dem im Kooperationsvertrag 
vereinbarten Leistungsumfang durch. Die Schulleitung ist dem Ko-
operationspartner gegenüber nach Maßgabe des Kooperationsver-
trages weisungsberechtigt.  

 
4. Kommunale Kooperationspartner können Gemeinden, Gemeinde-

verbände, Verwaltungsgemeinschaften, kommunale Zweckverbände 
(Schulverbände) und Landkreise sein, soweit deren Tätigkeit im 
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes nicht auf Gewinnerzielung 
gerichtet ist. Freie gemeinnützige Träger sind sonstige juristische 
Personen des öffentlichen Rechts und solche des privaten Rechts 
(z. B. eingetragener Verein, Stiftung, gemeinnützige GmbH) oder 
sonstige rechtsfähige Organisationen z. B. aus den Bereichen Ju-
gendarbeit, Sport, Kultur und Ehrenamt, deren Tätigkeit nicht auf 
Gewinnerzielung gerichtet ist. Anhaltspunkte für mögliche Koopera-
tionspartner können insoweit die zwischen dem Freistaat Bayern und 
der jeweiligen Organisation geschlossenen Rahmenvereinbarungen 
und Absichtserklärungen geben. 

 
5. Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger 

und in Abstimmung mit dem Kooperationspartner auch Einzelperso-
nen für Bildungs- und Betreuungsangebote in den offenen Ganz-
tagsangeboten bis 16.00 Uhr gemäß B.II und in Kurzgruppen der 
Schülerbetreuung bis 14.00 Uhr gemäß B.I dieser Richtlinien einset-
zen. Hierzu wird auf Vorschlag der Schulleitung ein befristetes Be-
schäftigungs- oder Dienstverhältnis zwischen der Einzelperson und 
dem Freistaat Bayern, vertreten durch die jeweils zuständige Regie-
rung, begründet. Hierfür sind ausschließlich die von der Regierung 
zur Verfügung gestellten Musterverträge und Formulare für die je-
weilige Angebotsform zu verwenden. Jedes Vertragsverhältnis setzt 
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vor Aufnahme der Tätigkeit zwingend eine Befristungsvereinbarung 
voraus oder muss eine solche enthalten.  

 
 
IV. Anmeldung und Teilnahme 

 
1. Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4, die die 

jeweilige Schule besuchen, können grundsätzlich an den offenen 
Ganztagsangeboten teilnehmen. Die Entscheidung über die Auf-
nahme in offene Ganztagsangebote während der Unterrichtswochen 
trifft die Schulleitung – ggf. im Benehmen mit dem Kooperations-
partner – nach pflichtgemäßem Ermessen auf der Grundlage päda-
gogischer, familiärer und sozialer Gesichtspunkte. Auf den Besuch 
eines offenen Ganztagsangebotes besteht kein Rechtsanspruch.  

 
2. Die Schulleitungen sind grundsätzlich verpflichtet, Schülerinnen und 

Schüler, die sich während des Schuljahres anmelden, bis zum Errei-
chen der Höchstzahl der genehmigten Gruppen in das jeweilige of-
fene Ganztagsangebot aufzunehmen. Insbesondere im Falle beson-
derer familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z. B. aufgrund 
von Krankheit, Pflege eines Angehörigen oder bislang nicht abseh-
baren beruflichen Anforderungen) soll eine flexible und kurzfristige 
Aufnahme von Halbtagsschülern in bestehende Gruppen ermöglicht 
werden.  

 
3. Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberech-

tigten für das jeweilige offene Ganztagsangebot vor Beginn des 
Schuljahres 2015/2016 bei der Schulleitung angemeldet. Die Anmel-
dung ist für das gesamte Schuljahr 2015/2016 verbindlich. Der Ko-
operationspartner im Sinne von A.III.2 dieser Richtlinien kann mit der 
Durchführung des Verfahrens beauftragt werden. 

 
4. Anmeldung und Teilnahme an dem offenen Ganztagsangebot müs-

sen in allen Angebotsformen mindestens für zwei Unterrichtstage je 
Woche und im Rahmen der jeweils festgelegten Mindestdauer erfol-
gen. Zur Erfüllung dieser Mindestteilnahmeverpflichtung kann bei 
Angebotsformen bis 16.00 Uhr oder darüber hinaus auch Pflichtun-
terricht am Nachmittag berücksichtigt werden. Die Schulleitung kann 
im Einvernehmen mit dem Elternbeirat über diese Mindestzeit hin-
ausgehende verbindliche Betreuungszeiten festlegen. 

 
5. Für die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler stellt das Bayeri-

sche Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst entsprechende Formblätter bereit, die auf das individuelle 
Ganztagskonzept der jeweiligen Schule angepasst und ggf. um wei-
tergehende Informationen ergänzt werden können. 

 
6. Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung 

grundsätzlich Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Es gelten wäh-
rend der Unterrichtswochen insoweit die Bestimmungen der Schul-
ordnungen für schulische Veranstaltungen sowie für Erkrankungen, 
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Befreiungen, Beurlaubungen und Abmeldungen während des Schul-
jahres. Ist die Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote 
gemäß A.III.2 dieser Richtlinien einem Kooperationspartner übertra-
gen, informieren sich während der Unterrichtswochen Schulleitung 
und Kooperationspartner gegenseitig möglichst unverzüglich über 
Erkrankungen, Befreiungen, Beurlaubungen und Abmeldungen von 
Schülerinnen und Schülern.   

  
 

V. Aufsichtspflicht 
 

1. Für die Teilnahme an einem offenen Ganztagsangebot gelten grund-
sätzlich die jeweiligen Bestimmungen der Schulordnungen zur Auf-
sicht bei schulischen Veranstaltungen. Die Gesamtverantwortung für 
die Erfüllung der Aufsichtspflicht über die teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler trägt an Unterrichtstagen grundsätzlich die Schullei-
tung.  

 
2. Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehrkräfte oder geeignete 

externe Kräfte ist zulässig. Die Verpflichtung der Schulleitung nach 
A.V.1 dieser Richtlinien bleibt dabei unberührt. Sie ist insbesondere 
für Auswahl, Instruktion und Kontrolle der Aufsichtspersonen ver-
antwortlich und hat durch entsprechende organisatorische Vorkeh-
rungen und Anordnungen an Unterrichtstagen eine durchgehende 
Aufsicht durch geeignete Kräfte zu gewährleisten. Auch beim Ein-
satz externer Kräfte sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen 
und die sonstigen, für Unterricht und Schulbetrieb geltenden Rechts-
vorschriften zu beachten. 

 
3. Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im naturwissenschaftlichen 

und technischen Bereich müssen die für die jeweiligen Angebote 
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Bekanntmachungen 
des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst entsprechend berücksichtigt werden. In Betracht 
kommen u. a. die Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung 
in den bayerischen Schulen, die Richtlinien für die AIDS-Prävention 
an den bayerischen Schulen, die Richtlinien zur Suchtprävention an 
den bayerischen Schulen, die Richtlinien für die Umweltbildung an 
den bayerischen Schulen und das Landesprogramm für die gute ge-
sunde Schule, jeweils in der gültigen Fassung.  

 
4. Experimente in den naturwissenschaftlichen Bereichen und in Tech-

nik, Hauswirtschaft und Kunst dürfen nur durchgeführt werden, wenn 
das eingesetzte Personal über die hierfür notwendige Fachkompe-
tenz verfügt und sich nachweisbar mit den Richtlinien zur Sicherheit 
im Unterricht – Naturwissenschaften, Technik, Hauswirtschaft, Kunst 
in der jeweils gültigen Fassung vertraut gemacht hat. 

 
5. Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im Bereich Sport ist zu be-

achten, dass eingesetzte Personen, die nicht die Lehrbefähigung für 
das Fach Sport besitzen, nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie 



 
 

7 

über eine freiberufliche oder vereinsorientierte Qualifikation im Sport 
verfügen, mit der sie zumindest fachlich in der Lage sind, Sport zu 
vermitteln. Hierzu gehören die Diplomausbildung Sportwissenschaft, 
die Ausbildung zur Diplom-Sportlehrerin bzw. zum Diplom-
Sportlehrer, die Ausbildung zur Staatlich geprüften Sportlehrerin 
bzw. Sportlehrer im freien Beruf sowie die Ausbildung zur Staatlich 
geprüften Gymnastiklehrerin bzw. Gymnastiklehrer mit Wahlpflicht-
fach Sport und Freizeit. Personen mit einer dieser Qualifikationen 
dürfen die in der jeweiligen Ausbildung enthaltenen Sportarten ver-
mitteln. Inhaber von Fachübungsleiterlizenzen eines Sportfachver-
bandes dürfen nur im Bereich der jeweiligen Sportart eingesetzt 
werden. Die Bekanntmachung zur Sicherheit im Sportunterricht vom 
8. April 2003 (KWMBl S. 202), die Bekanntmachung zur Durchfüh-
rung von Schwimmunterricht an Schulen vom 1. April 1996 (KWMBl 
S. 192), die Bekanntmachung zum Sportunterricht bei erhöhter 
Ozonkonzentration vom 1. August 1991 (KWMBl S. 219), geändert 
mit Bekanntmachung vom 30. September 1991 (KWMBl S. 406), die 
Bekanntmachung zu Schülerfahrten vom 6. Februar 2010 (KWMBl 
S. 82) und die Bekanntmachung über Sicherheit in der Schule und 
gesetzliche Schülerunfallversicherung vom 11. Dezember 2002 
(KWMBl S. 4), ber. am 6. Februar 2003 (KWMBl S. 81), in der je-
weils geltenden Fassung sind entsprechend zu beachten. 

 
 
VI. Kostenfreiheit  

 
1. Die Angebote des offenen Ganztagsangebotes im Zeitraum von 8.00 

Uhr bis 16.00 Uhr an vier Unterrichtstagen in der Woche sind – mit 
Ausnahme der Kosten für die Mittagsverpflegung und der Teilnahme 
an offenen Ganztagsangeboten in Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule gemäß B.III dieser Richtlinien – für die Schülerinnen und 
Schüler grundsätzlich kostenfrei. Können im Rahmen des für die je-
weilige Angebotsform zur Verfügung gestellten Budgets über diesen 
Zeitraum hinausgehende Bildungs- und Betreuungsangebote ge-
macht werden, sind auch diese kostenfrei.    

 
2. Der jeweilige Kooperationspartner kann mit Zustimmung der Schul-

leitung bei offenen Ganztagsangeboten bis 16.00 Uhr gemäß B.II 
dieser Richtlinien für nicht mehr durch das für die jeweilige Ange-
botsform zur Verfügung gestellte Budget gedeckte, zusätzliche Be-
treuungsangebote nach 16.00 Uhr, an einem weiteren Wochentag 
(fünfter Wochentag) oder – mit Zustimmung von Elternbeirat und 
Schulforum – für sonstige besondere Angebote auf freiwilliger Basis 
mit den Erziehungsberechtigten Entgelte vereinbaren. Die Entgelte 
sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme dieses zusätzli-
chen Angebotes bemessen sein und soziale Gesichtspunkte ange-
messen berücksichtigen. Die zusätzlichen Betreuungsangebote fin-
den dann an Unterrichtstagen als schulische Veranstaltung statt. 
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VII. Mittagsverpflegung 
 

Die Organisation der für die jeweilige Angebotsform vorgesehenen Mit-
tagsverpflegung erfolgt einvernehmlich im Zusammenwirken von Kom-
mune, Schulleitung und ggf. Kooperationspartner. Diese können hierzu 
in eigener Verantwortung individuelle und auf die jeweiligen örtlichen 
Verhältnisse zugeschnittene pädagogische Lösungen entwickeln. Die 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der Mittagszeit in Un-
terrichtswochen ist schulische Aufgabe und muss im Rahmen des für 
das Ganztagsangebot jeweils zur Verfügung stehenden Budgets für den 
Personalaufwand (z. B. durch externes Personal des Kooperationspart-
ners) erbracht werden. Für die Mittagsverpflegung kann ein Entgelt von 
den Erziehungsberechtigten erhoben werden. Im Einvernehmen von 
Schule, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperationspartner können 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation der Mittagsverpfle-
gung auf Vierte, z. B. Mensabetreiber, Fördervereine, Caterer, übertra-
gen werden.  
 
Für Schülerinnen und Schüler können die Mehraufwendungen für die 
Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung im Rahmen 
der Ganztagsschule auf Antrag bei den Leistungen für Bildung und Teil-
habe berücksichtigt werden. Die Zuständigkeit für diese Leistung liegt 
bei den Jobcentern bzw. bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. 

 
 

VIII. Räumlichkeiten 
 

Für die offenen Ganztagsangebote in ihrer jeweiligen Angebotsform 
müssen geeignete Räume in ausreichender Zahl und Größe zur Verfü-
gung stehen. Die Mitnutzung von Räumlichkeiten, die auch für den Un-
terricht zur Verfügung stehen, ist für offene Ganztagsangebote möglich. 
Die offenen Ganztagsangebote finden in der Schule oder in Einrichtun-
gen statt, die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befinden.  

 
 
IX. Antragsverfahren 

 
1. An der Pilotphase 2015/2016 können nur von der zuständigen Re-

gierung entsprechend ausgewählte Schulen teilnehmen. Die zustän-
digen Regierungen beteiligen die für die Jugendhilfeplanung zustän-
digen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.  

 

2. Der Antrag auf Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes im 
Rahmen der Pilotphase im Schuljahr 2015/2016 ist von der Schullei-
tung nach entsprechender Abstimmung mit dem Schulaufwandsträ-
ger vorzubereiten. Der Antrag ist vom Schulaufwandsträger bis zum 
1. Juli 2015 für das Schuljahr 2015/2016 ggf. über das zuständige 
Staatliche Schulamt bei der zuständigen Regierung zu stellen. Für 
den Antrag sind die vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung 
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und Kultus, Wissenschaft und Kunst bereitgestellten Formblätter für 
die jeweilige Angebotsform zu verwenden.  

 
3. Die Genehmigung des offenen Ganztagsangebotes und die Bereit-

stellung der Mittel erfolgt durch die jeweils zuständige Regierung. 
Diese kann ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn die für die 
genehmigte Gruppenzahl in der jeweiligen Angebotsform erforderli-
che Mindestzahl von Schülerinnen und Schülern während des Schul-
jahres dauerhaft unterschritten wird. Die Genehmigung kann auch 
bei Wegfall von sonstigen Genehmigungsvoraussetzungen widerru-
fen werden. 

 
4. Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulauf-

sicht sind in Ausübung ihrer allgemeinen schulaufsichtlichen Befug-
nisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch Vertreter die 
Durchführung der Förderung und Betreuung vor Ort, die Teilnahme 
der gemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie die Angaben im 
Antrag insbesondere auch durch Kontrollen an den Schulen zu 
überprüfen. 

 
5. Die Genehmigung durch die zuständige Regierung berechtigt zur 

Einrichtung des offenen Ganztagsangebotes als schulisches Ange-
bot für das Schuljahr 2015/2016. Die Bereitstellung der staatlichen 
Mittel im Sinne dieser Richtlinien ist damit im genehmigten Umfang 
gewährleistet.  
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ABSCHNITT B: 
ZUSÄTZLICHE FESTLEGUNGEN  

ZU DEN EINZELNEN ANGEBOTSFORMEN  
OFFENER GANZTAGSANGEBOTE  

IN DEN JAHRGANGSSTUFEN 1 BIS 4 IM RAHMEN DER PILOTPHASE 
 

Im Rahmen der Pilotphase zur Einführung offener Ganztagsangebote an 
Grundschulen und Förderschulen (Grundschulstufe) im Schuljahr 
2015/2016 können zur ganztägigen schulischen Bildung, Erziehung, Förde-
rung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern nachfolgend genannte 
Angebotsformen eingerichtet werden: 
 
 
I. Kurzgruppen der Schülerbetreuung bis 14.00 Uhr  
    (OGTS-Kurzgruppen) 
 
1. Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen 
 

a) Kurzgruppen der Schülerbetreuung können im Rahmen der Pi-
lotphase zur Einführung der offenen Ganztagschule an Grundschu-
len und in der Grundschulstufe an Förderschulen im Schuljahr 
2015/2016 eingerichtet werden. Betreuungsangebote im Rahmen 
dieser Kurzgruppen schließen nahtlos an den stundenplanmäßigen 
Unterricht an und finden an mindestens vier Unterrichtstagen in der 
Woche grundsätzlich bis jeweils 14.00 Uhr statt. In begründeten 
Ausnahmefällen können Kurzgruppen der Schülerbetreuung bereits 
vor 14.00 Uhr enden, sofern an mindestens vier Unterrichtstagen in 
der Woche eine Betreuungszeit von täglich mindestens 60 Minuten 
gewährleistet ist.  

 
b) Die Betreuungsangebote im Rahmen der Kurzgruppen stellen keine 

Fortsetzung oder Aufarbeitung des lehrplanmäßigen Unterrichts dar. 
Sie sind mit sozial- und freizeitpädagogischer Zielrichtung zu gestal-
ten. Bei Angeboten, die eine tägliche Betreuungszeit von mehr als 
einer Stunde umfassen, sollte für die Schülerinnen und Schüler die 
Gelegenheit zur Einnahme einer Mittagsverpflegung und zur Anferti-
gung von Hausaufgaben gegeben sein.   

 
c) Die Teilnahme an Kurzgruppen der Schülerbetreuung bis 14.00 Uhr 

ist – mit Ausnahme möglicher Kosten für die Mittagsverpflegung – 
grundsätzlich kostenfrei. Für die Teilnahme an Zusatzangeboten auf 
freiwilliger Basis – beispielsweise Angebote an einem weiteren Un-
terrichtstag der Woche oder zusätzliche Lernhilfen und Förderange-
bote – können mit den Erziehungsberechtigten Entgelte vereinbart 
werden.  
 

d) Die jeweilige Kurzgruppe der Schülerbetreuung erreicht die Mindest-
teilnehmerzahl im Sinne von B.I.3b dieser Richtlinien. 
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2. Budget 
 

a) Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebotes stellt der Frei-
staat Bayern für jede nach Maßgabe von B.I.3 dieser Richtlinien ge-
bildete Kurzgruppe der Schülerbetreuung ein Budget für den Perso-
nalaufwand zur Verfügung. Das Budget je Kurzgruppe, die im Rah-
men der unter B.I.1 festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen 
gebildet wird, beträgt im Schuljahr 2015/2016 an Grundschulen und 
in der Grundschulstufe an Förderschulen 5.000 Euro. Für Gruppen, 
die über die unter B.I.1 festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen 
hinaus an mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche eine Be-
treuungszeit von täglich mindestens 120 Minuten gewährleisten, be-
trägt das Budget im Schuljahr 2015/2016 an Grundschulen und in 
der Grundschulstufe an Förderschulen 10.000 Euro. 

 
b) Das Budget wird ausschließlich für den Personalaufwand für die ge-

nehmigten Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offe-
nen Ganztagsangebote gemäß dieser Richtlinien gewährt. Es steht 
für den Abschluss von Kooperations- und Einzelverträgen gemäß 
A.III dieser Richtlinien zur Verfügung. Die Bewirtschaftung der Mittel 
obliegt der zuständigen Regierung. Der notwendige zusätzliche 
Sachaufwand für die offenen Ganztagsangebote wird vom Schul-
aufwandsträger der Schule getragen.  
 

c) Voraussetzung für die Bereitstellung des Budgets je Gruppe gemäß 
B.I.2a dieser Richtlinien ist, dass der Schulaufwandsträger für das 
Schuljahr 2015/2016 eine Pauschale zur Mitfinanzierung der Betreu-
ungskosten in Höhe von 2.500 Euro je Kurzgruppe,  bzw. in Höhe 
von 5.000 Euro je Kurzgruppe, die eine Betreuungszeit von täglich 
mindestens 120 Minuten gewährleistet,  an den Freistaat leistet. Die 
zuständige Regierung überwacht die Zahlung der Pauschale. Die 
Zahlung der Pauschale kann nicht durch anrechenbare Sach- oder 
Personalleistungen des Schulaufwandsträgers ersetzt oder abgegol-
ten werden.  
 

d) Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß 
A.III.2 dieser Richtlinien, wird seine Verpflichtung zur Mitfinanzierung 
gemäß B.I.2c dieser Richtlinien in der Weise berücksichtigt, dass die 
Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten für die Betreuung 
in Höhe von 2.500 bzw. 5.000 Euro je Kurzgruppe und Schuljahr be-
reits bei der Bereitstellung des Budgets gemäß B.I.2a dieser Richtli-
nien berücksichtigt wird.  

 
3. Schülerinnen und Schüler und Gruppen 
 

a) Anmeldung und Teilnahme an Kurzgruppen der Schülerbetreuung 
müssen mindestens für zwei Betreuungstage je Unterrichtswoche er-
folgen.  

 
b) Das Budget gemäß B.I.2 dieser Richtlinien wird je Kurzgruppe zur 

Verfügung gestellt. Die Zahl der Gruppen bestimmt sich nach der 
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Zahl der angemeldeten Schülerinnen und Schüler. Die Mindestgröße 
für die Bildung einer Kurzgruppe beträgt an Grundschulen zwölf 
Schülerinnen und Schüler, an Förderschulen in der Regel acht Schü-
lerinnen und Schüler. In begründeten Ausnahmefällen kann die Zahl 
geringfügig unterschritten werden.   

 
c) Eine Schülerin bzw. ein Schüler wird bei der Bestimmung der Grup-

penzahl nach B.I.3b dieser Richtlinien berücksichtigt, wenn sie bzw. 
er an mindestens zwei Unterrichtstagen in der Woche an der jeweili-
gen Kurzgruppe teilnimmt. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler kann 
dabei im Schuljahr 2015/2016 nur einmal Berücksichtigung finden, 
kann also nicht für mehrere Kurzgruppen angemeldet werden.  
 

d) Bei der Bestimmung der Zahl der Gruppen nach B.I.3b dieser Richt-
linien ist danach zu differenzieren, in welchem zeitlichen Umfang 
diese stattfinden. Sofern Gruppen gebildet werden können, die aus-
schließlich von Schülerinnen und Schülern besucht werden, die eine 
tägliche Betreuungszeit von weniger als 120 Minuten in Anspruch 
nehmen, kann für diese Gruppen nur die entsprechend festgelegte 
staatliche Förderung in Höhe von 2.500 Euro gewährt werden.   

 
e) Die Bestimmung der Zahl der Kurzgruppen dient der Bemessung der 

staatlichen Mittelzuweisung. Für die praktische Durchführung der je-
weiligen Bildungs- und Betreuungsangebote kann eine davon ab-
weichende Größe und Aufteilung der Gruppen festgelegt werden. 
 
 

 
II. Offene Ganztagsangebote bis 16.00 Uhr (OGTS) 

 
1. Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen 

 
a) Das offene Ganztagsangebot bietet Bildungs- und Betreuungsange-

bote grundsätzlich im Anschluss an den stundenplanmäßigen Unter-
richt an mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche und gewähr-
leistet grundsätzlich eine Betreuung bis mindestens 16.00 Uhr. Im 
begründeten Ausnahmefall kann die Betreuungszeit bereits um 
15.30 Uhr enden.   

 
b) Das offene Ganztagsangebot bietet einen verbindlichen Leistungska-

talog, der an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebes für die teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler mindestens das Angebot ei-
ner täglichen Mittagsverpflegung, einer verlässlichen Hausaufga-
benbetreuung sowie verschiedenartiger Freizeitangebote umfassen 
muss. Nach Möglichkeit soll das Angebot durch zusätzliche unter-
stützende Lern- und Förderangebote ergänzt werden.  

 
c) Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für offene Ganztags-

schulen beschrieben sind (Bekanntmachung zur Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung an offenen und gebundenen Ganztags-
schulen vom 9. August 2012 [KWMBl S. 253]), sind einzuhalten. 
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d) Das offene Ganztagsangebot erreicht die Mindestteilnehmerzahl im 

Sinne von B.II.3 dieser Richtlinien. 
 

e) Die Bildungs- und Betreuungsangebote des Kooperationspartners 
müssen von einer Lehrkraft oder sonstigen pädagogischen Fachkraft 
(z. B. Erzieher, Sozialpädagoge) an der Schule als zentralem An-
sprechpartner der Schulleitung geleitet werden. 

 
 

2. Budget 
 

a) Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebotes stellt der Frei-
staat Bayern für jede nach Maßgabe von B.II.3 dieser Richtlinien ge-
bildete Gruppe ein Budget für den Personalaufwand zur Verfügung. 
Das Budget je Gruppe im Schuljahr 2015/2016 beträgt für die offe-
nen Ganztagsangebote  
 
an Grundschulen 

für Gruppen, an denen (auch) Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und/oder 
2 teilnehmen   

33.700 Euro 

für Gruppen, an denen ausschließlich Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 
und/oder 4 teilnehmen 

29.200 Euro 

 
an Förderschulen (Grundschulstufe) 

für Gruppen, an denen (auch) Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und/oder 2 
teilnehmen   

37.600 Euro 

für Gruppen, an denen ausschließlich Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3  
und/oder 4 teilnehmen 

33.100 Euro 

 
b) Das Budget wird ausschließlich für den Personalaufwand für die ge-

nehmigten Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offe-
nen Ganztagsangebote gemäß dieser Richtlinien gewährt. Es steht 
für den Abschluss von Kooperations- und Einzelverträgen gemäß 
A.III dieser Richtlinien zur Verfügung. Die Bewirtschaftung der Mittel 
obliegt der zuständigen Regierung. Der notwendige zusätzliche 
Sachaufwand für die offenen Ganztagsangebote wird vom Schul-
aufwandsträger der Schule getragen.  

 
c) Voraussetzung für die Bereitstellung des Budgets je Gruppe gemäß 

B.II.2a dieser Richtlinien ist, dass der Schulaufwandsträger eine 
Pauschale zur Mitfinanzierung der Betreuungskosten in Höhe von 
5.500 Euro je Gruppe für das Schuljahr 2015/2016 an den Freistaat 
leistet. Die zuständige Regierung überwacht die Zahlung der Pau-
schale. Die Zahlung der Pauschale kann nicht durch anrechenbare 
Sach- oder Personalleistungen des Schulaufwandsträgers ersetzt 
oder abgegolten werden.  
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d) Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass der Schulaufwandsträger im 
Rahmen seiner Zuständigkeit für die Förderung gemäß § 24 Abs. 4 
SGB VIII oder Kooperationspartner über das staatliche Angebot hin-
ausgehende Förderangebote vorsehen. Solche zusätzlichen Förder-
angebote finden grundsätzlich nicht in staatlicher Trägerschaft und 
damit außerhalb der schulischen und staatlichen Verantwortung 
statt. Schulleitung und Schulaufwandsträger bzw. Kooperations-
partner sollen ihre Angebote jedoch aufeinander abstimmen.  
 
Vereinbart und vergütet der Schulaufwandsträger mit einem freien 
gemeinnützigen Träger im Sinne von A.III.4 dieser Richtlinien als 
Kooperationspartner ergänzende, über das staatliche Angebot hin-
ausgehende Betreuungsangebote auf freiwilliger Basis, um z. B. Be-
treuungszeiten nach 16.00 Uhr, an einem weiteren Wochentag oder 
sonstige besondere Angebote anzubieten, können diese als schuli-
sche Veranstaltung durch- oder fortgeführt werden, wenn Schullei-
tung und zuständige Regierung dem ergänzenden Vertrag zwischen 
Schulaufwandsträger und Kooperationspartner zustimmen, die An-
forderungen an das für diese Angebote eingesetzte Personal den 
Anforderungen gemäß A.III.1 dieser Richtlinien entsprechen und der 
Schulleitung für diese Angebote ein Weisungsrecht gegenüber dem 
Kooperationspartner eingeräumt wird.  

 
e) Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß 

A.III.2 dieser Richtlinien, wird seine Verpflichtung zur Mitfinanzierung 
gemäß B.II.2c dieser Richtlinien in der Weise berücksichtigt, dass 
die Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten für die Be-
treuung in Höhe von 5.500 Euro je Gruppe und Schuljahr bereits bei 
der Bereitstellung des Budgets gemäß B.II.2a dieser Richtlinien be-
rücksichtigt wird. Der Kooperationsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem kommunalen Kooperationspartner kann zusätzliche 
Angebote für Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr, an einem weiteren 
Wochentag oder sonstige besondere Angebote auf freiwilliger Basis 
vorsehen. Die Kosten für diese zusätzlichen Angebote trägt der 
kommunale Kooperationspartner. Die zusätzlichen Angebote finden 
dann als schulische Veranstaltung statt. 

 
3. Schülerinnen und Schüler und Gruppen 

 
a) Anmeldung und Teilnahme an dem offenen Ganztagsangebot müs-

sen mindestens für zwei Nachmittage je Unterrichtswoche und damit 
zugleich im Umfang von mindestens fünf Wochenstunden erfolgen. 
Grundsätzlich ist dabei eine Teilnahme bis mindestens 16.00 Uhr er-
forderlich. Zur Erfüllung der Mindestteilnahmeverpflichtung kann 
auch ein Nachmittag berücksichtigt werden, an dem Pflichtunterricht 
stattfindet. Die Schulleitung kann im Einvernehmen mit dem Eltern-
beirat über diese Mindestzeit hinausgehende verbindliche Betreu-
ungszeiten festlegen. 

 
b) Das Budget gemäß B.II.2 dieser Richtlinien wird je Gruppe in dem 

offenen Ganztagsangebot zur Verfügung gestellt. Die Zahl der 
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Gruppen bestimmt sich nach der Zahl der angemeldeten Schülerin-
nen und Schüler. Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen 
Ganztagsangebotes beträgt an Grundschulen 14 Schülerinnen und 
Schüler. Die Bestimmung der Zahl der Gruppen nach der jeweiligen 
Schülerzahl erfolgt für diese Schulart anhand folgender Tabelle und 
kann nur in begründeten Ausnahmefällen geringfügig unterschritten 
werden: 

   

Zahl der Schüler 
Gruppen von 

(Mindestzahl) 
bis 

(Höchstzahl) 

14 25 1 

26 45 2 

46 65 3 

66 85 4 

86 105 5 

106 125 6 

126 145 7 

146 165 8 

166 185 9 

186 205 10 

 
Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganztagsange-
botes beträgt an Förderschulen acht Schülerinnen und Schüler. 
Die Bestimmung der Zahl der Gruppen nach der jeweiligen Schü-
lerzahl erfolgt für diese Schulart anhand folgender Tabelle und 
kann nur in begründeten Ausnahmefällen geringfügig unterschrit-
ten werden: 

 

Zahl der Schüler 
Gruppen von 

(Mindestzahl) 
bis  

(Höchstzahl) 

8 15 1 

16 31 2 

32 47 3 

48 63 4 

64 79 5 

80 95 6 

96 111 7 
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112 127 8 

128 143 9 

144 159 10 

 
Bei der Bestimmung der Höchstzahl der ersten Gruppe kann auf 
die Höchstschülerzahl einer Klasse des jeweiligen Förderschwer-
punkts abgestellt werden, wenn diese unter 15 Schülerinnen und 
Schülern liegt. Maßgebend hierfür sind die für den jeweiligen För-
derschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen zur Klas-
senbildung.  

 
c) Bei der Bestimmung der Zahl der Gruppen nach B.II.3b dieser Richt-

linien ist danach zu differenzieren, welche Jahrgangsstufen die teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler besuchen. Sofern Gruppen 
ausschließlich mit Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgangs-
stufen 3 und/oder 4 gebildet werden können, kann für solche Grup-
pen nur die entsprechend festgelegte staatliche Förderung in Höhe 
von 23.700 Euro bzw. 27.600 Euro gewährt werden. 

 
d) Eine Schülerin bzw. ein Schüler wird bei der Bestimmung der Grup-

penzahl nach B.II.3b dieser Richtlinien berücksichtigt, wenn sie bzw. 
er an mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche im Umfang von 
mindestens zehn Wochenstunden an dem offenen Ganztagsangebot 
teilnimmt. Pflichtunterricht am Nachmittag kann darin einberechnet 
werden. Grundsätzlich ist eine Teilnahme bis mindestens 16.00 Uhr 
erforderlich. Schülerinnen und Schüler können maximal im Umfang 
von vier Betreuungstagen berücksichtigt werden. Eine Teilnahme 
von Schülerinnen und Schülern, die über die vorgegebenen berück-
sichtigungsfähigen Betreuungszeiten oder Betreuungstage hinaus 
geht, kann bei der maßgeblichen Schülerzahl zur Gruppenbildung 
keine Berücksichtigung finden.  

 
e) Die Betreuungstage mehrerer Schülerinnen und Schüler, die jeweils 

nur an zwei oder drei Unterrichtstagen in der Woche im Umfang von 
jeweils mindestens 2,5 Stunden je Betreuungstag an dem offenen 
Ganztagsangebot teilnehmen, können zusammengerechnet und an-
teilig bei der Bestimmung der Schüleranzahl für die Gruppenbildung 
nach B.II.3b dieser Richtlinien berücksichtigt werden. Pflichtunter-
richt am Nachmittag kann jeweils einberechnet werden. 
 

f) Die Bestimmung der Zahl der Gruppen dient der Bemessung der 
staatlichen Mittelzuweisung. Für die praktische Durchführung der je-
weiligen Bildungs- und Betreuungsangebote kann eine davon ab-
weichende Größe und Aufteilung der Gruppen festgelegt werden. 
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III. Offene Ganztagsangebote als Kombinations-Modell  
     von Jugendhilfe und Schule (OGTS-Kombi)  
 
 
1. Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen 
 

a) Offene Ganztagsangebote als Kombinations-Modell von Jugendhilfe 
und Schule (OGTS-Kombi) können im Rahmen eines Modellver-
suchs  an Grundschulen und in der Grundschulstufe an Förderschu-
len im Schuljahr 2015/2016 eingerichtet werden. Diese Bildungs- 
und Betreuungsangebote finden grundsätzlich an fünf Unterrichtsta-
gen je Schulwoche im Anschluss an den stundenplanmäßigen Un-
terricht bis mindestens 16.00 Uhr statt. Darüber hinaus sollen mit der 
OGTS-Kombi zusätzliche Betreuungszeiten bis 18.00 Uhr an allen 
Unterrichtstagen sowie in der Ferienzeit abgedeckt werden.  
 

b) OGTS-Kombi-Angebote bieten einen verbindlichen Leistungskatalog, 
der an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebes für die teilnehmen-
den Schülerinnen und Schülern mindestens das Angebot einer tägli-
chen Mittagsverpflegung gemäß B.III.5 dieser Richtlinien, einer ver-
lässlichen Hausaufgabenbetreuung in Unterrichtswochen sowie ver-
schiedenartige hortpädagogische Angebote umfassen muss. Nach 
Möglichkeit soll das Angebot durch zusätzliche Lern- und Förderan-
gebote ergänzt werden. Eine möglichst enge Abstimmung zwischen 
Vormittags- und Nachmittagsangebot sowie aller an der Planung, 
Durchführung und Ausgestaltung der OGTS-Kombi-Angeboten Be-
teiligten im Sinne von B.III.4 dieser Richtlinien bildet die Grundlage 
der gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsarbeit.  

 
c) OGTS-Kombi-Angebote finden während der Unterrichtswochen in 

der Verantwortung und unter Aufsicht der Schulleitung gemäß A.V 
dieser Richtlinien statt. In Ferienzeiten ist das Angebot keine schuli-
sche Veranstaltung. Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der 
Aufsichtspflicht über die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
trägt während der Ferienzeit der Kooperationspartner.  
 

d) Neben den in Abschnitt A dieser Richtlinien genannten schulischen 
Anforderungen gelten für OGTS-Kombi-Angebote grundsätzlich 
auch die Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und -
betreuungs-gesetzes (BayKiBiG) einschließlich der auf dieser 
Grundlage erlassenen Vorschriften. 
 

e) Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für offene Ganztags-
schulen beschrieben sind (Bekanntmachung zur Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung an offenen und gebundenen Ganztags-
schulen vom 9. August 2012 [KWMBl S. 253]) sowie die im Rahmen 
des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 
(BayKiBiG) nebst Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) festgeleg-
ten Qualitätsstandards sind einzuhalten.  
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f) Offene Ganztagsangebote im Rahmen des Kombi-Modells von Ju-
gendhilfe und Schule werden ausschließlich in Kooperation von 
Schule und einem kommunalen, freien gemeinnützigen oder sonsti-
gen Träger der Jugendhilfe als Kooperationspartner durchgeführt.  

 
g) Die Grundlage für die Einrichtung von OGTS-Kombi-Angeboten bil-

det eine gemäß § 45 SGB VIII vom zuständigen Jugendamt erteilte 
Betriebserlaubnis. Diese Betriebserlaubnis soll in einem vereinfach-
ten Verfahren erteilt werden können, soweit OGTS-Kombi-Angebote 
in den Räumlichkeiten der Schule bzw. in deren unmittelbarer Er-
reichbarkeit durchgeführt werden und der Träger Erfahrungen im Be-
reich der Schülerbetreuung aufweist. Hinsichtlich der Schulräume ist 
die Unterstellung der Eignung dieser Räume für die Zwecke der Ju-
gendhilfe vorstellbar, so dass insoweit allenfalls eine begrenzte Prü-
fung zu erfolgen hätte. Auch ist eine Mehrfachnutzung von Räumen 
in begründeten Fällen grundsätzlich möglich.  
 

h) Grundsätzlich hat der Kooperationspartner bei der Auswahl seines 
pädagogischen Personals für OGTS-Kombi-Angebote die in § 15 
(Fachkräftegebot) bzw. in § 16 AVBayKiBiG festgelegten Anforde-
rungen für pädagogisches Personal einzuhalten. Ausnahmen sind 
nach § 16 Abs. 6 AVBayKiBiG möglich, wenn die Vermittlung der 
Bildungs- und Erziehungsziele gleichwertig sichergestellt werden 
kann. Als pädagogische Fachkräfte können z. B. Grundschullehrkräf-
te, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger sowie Kin-
derpflegerinnen und Kinderpfleger angerechnet werden, die die Qua-
lifikation zur Fachkraft im Erziehungsdienst erfolgreich absolviert ha-
ben. Als pädagogische Ergänzungskräfte im Sinne des § 16 Abs. 4 
AVBayKiBiG können darüber hinaus im Rahmen der Experimentier-
klausel (Art. 29 BayKiBiG) auch Tagespflegepersonen mit mindes-
tens 160 Qualifizierungsstunden und spezieller Vorbereitung für die 
Tätigkeit in der OGTS-Kombi eingesetzt werden. Langjährig bewähr-
tes Personal, das bereits in der Mittagsbetreuung tätig war, kann zu-
sätzlich im Betrieb der OGTS-Kombi – ohne Berücksichtigung im 
Anstellungsschlüssel nach § 17 AVBayKiBiG – oder nach erfolgrei-
cher Teilnahme an einer Weiterqualifizierungsmaßnahme als Ergän-
zungskraft – mit Berücksichtigung im Anstellungsschlüssel – einge-
setzt werden. 
 

i) Der Kooperationspartner hat den förderrelevanten Anstellungs-
schlüssel (§ 17 AVBayKiBiG) nach den jeweils gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen einzuhalten. 

 
j) Das offene Ganztagsangebot als Kombinations-Modell von Jugend-

hilfe und Schule (OGTS-Kombi) erreicht die Mindestteilnehmerzahl 
im Sinne von B.III.3 dieser Richtlinien. 
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2. Staatliche und kommunale Förderung/Elternbeiträge 
 

Mit Genehmigung offener Ganztagsangebote stellt der Freistaat Bayern 
für nach Maßgabe von B.III.3 dieser Richtlinien gebildete offene Kombi-
Angebote eine staatliche Förderung für den Personalaufwand zur Ver-
fügung. Hierbei wird die Förderung von Kindertageseinrichtungen ge-
mäß BayKiBiG mit der staatlichen Förderung für schulische Ganz-
tagsangebote wie folgt miteinander verzahnt:  

 

a) Die Höhe der staatlichen Gesamtförderung bemisst sich als kindbe-
zogene Förderung nach Maßgabe des BayKiBiG. Der Qualitätsbo-
nus nach Art. 23 Abs. 1 BayKiBiG, § 20 Abs. 2 AVBayKiBiG entfällt, 
sofern pädagogische Ergänzungskräfte im Rahmen der Experimen-
tierklausel zugelassen werden. 

 

b) Die jährliche staatliche kindbezogene Förderung gemäß Art. 21 Abs. 
3 BayKiBiG pro Kind errechnet sich als Produkt aus Basiswert, Bu-
chungszeitfaktor (§ 25 Abs. 1 AVBayKiBiG) und Gewichtungsfaktor 
(Art. 21 Abs. 5 BayKiBiG). Der Basiswert wird ggf. um den Qualitäts-
bonus erhöht. 

 
c) Von der staatlichen Gesamtförderung gemäß BayKiBiG übernimmt 

das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst (StMBW) einen festgelegten Förder- bzw. Budge-
tanteil, der an einer Basispauschale in Höhe von 21.560 Euro orien-
tiert ist. Voraussetzung für die Gewährung des Förder- bzw. Budge-
tanteils des StMBW sind die in B.III.3 dieser Richtlinien festgelegten 
Bestimmungen zur Anmeldung und Teilnahme der angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler. Der Förder- bzw. Budgetanteil des 
StMBW wird von Seiten der jeweiligen Regierung an die nach Art. 28 
BayKiBiG zuständige Bewilligungsbehörde ausgereicht. Er wird im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und im von Seiten der je-
weiligen Regierung bis zum Schuljahresbeginn 2015/2016 geneh-
migten Umfang gewährt. Die Bestimmung des Förder- bzw. Budge-
tanteils des StMBW bemisst sich am Umfang der Buchungszeitstun-
den der Schülerinnen und Schüler, die bis zum Schuljahresbeginn 
2015/2016  für Angebote im Rahmen des Kombi-Modells an der je-
weiligen Schule angemeldet wurden, und erfolgt anhand folgender 
Tabelle:   

 

Buchungszeitstunden 
bis einschließlich 

Anteil der         
Basispauschale 

Förder- bzw. 
Budgetanteil 
des StMBW 

800 Stunden 1,00 21.560 Euro 

1.000 Stunden 1,25 26.950 Euro 

1.200 Stunden 1,50 32.340 Euro 
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1.400 Stunden 1,75 37.730 Euro 

1.600 Stunden 2,00 43.120 Euro 

1.800 Stunden 2,25 48.510 Euro 

2.000 Stunden 2,50 53.900 Euro 

2.200 Stunden 2,75 59.290 Euro 

2.400 Stunden 3,00 64.680 Euro 

2.600 Stunden 3,25 70.070 Euro 

2.800 Stunden 3,50 75.460 Euro 

3.000 Stunden 3,75 80.850 Euro 

3.200 Stunden 4,00 86.240 Euro 

 

d) Der kommunale Förderanteil nach dem BayKiBiG wird ermittelt, in-
dem von der kindbezogenen Förderung der Förder- bzw. Budgetan-
teil des StMBW abgezogen wird. Die Bewilligungsbehörde stellt 
dementsprechend im Bewilligungsbescheid einen reduzierten ge-
meindlichen Förderanteil fest. 

 
e) Der Kooperationspartner beantragt im Rahmen des „KiBiG.web“ bei 

der Aufenthaltsgemeinde die staatliche und ggf. kommunale Förde-
rung nach dem BayKiBiG. Er erhält auf Antrag Abschlagszahlungen 
nach Maßgabe des § 22 AVBayKiBiG. In Bezug auf Kurzzeitbu-
chungen in Rand- und Ferienzeiten gelten die Vorgaben des § 26 
AVBayKiBiG.  

 

f) Die staatliche Förderung wird ausschließlich für den Personalauf-
wand für die genehmigten Bildungs- und Betreuungsangebote im 
Rahmen der offenen Kombi-Ganztagsangebote gemäß dieser Richt-
linien gewährt. Es steht für den Abschluss von Kooperationsverträ-
gen gemäß A.III.2 bis A.III.4 dieser Richtlinien zur Verfügung. Die 
Bewirtschaftung der Mittel obliegt der zuständigen Regierung. Der 
notwendige zusätzliche Sachaufwand für die offenen Ganztagsan-
gebote im Rahmen des Kombi-Modells wird vom Schulaufwandsträ-
ger der Schule getragen.  
 

g) Für die Teilnahme an offenen Ganztagsangeboten in Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule können Elternbeiträge erhoben werden. 
Diese können vom jeweiligen Kooperationspartner als Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe im Benehmen mit der Schulleitung und nach 
Anhörung des Elternbeirats festgelegt werden. Die Höhe der Eltern-
beiträge ist an den jeweiligen Buchungszeiten an Unterrichtstagen 
bzw. in den Ferien auszurichten und soll soziale Gesichtspunkte an-
gemessen berücksichtigen. Wenn der Elternbeitrag für die Eltern 
bzw. die Schüler nicht zumutbar ist, besteht gemäß § 90 SGB VIII 
auf Antrag die Möglichkeit zur Kostenübernahme durch die wirt-
schaftliche Jugendhilfe.  
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3. Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler  
 

a) Anmeldung und Teilnahme an dem offenen Ganztagsangebot in 
Kombination von Jugendhilfe und Schule müssen mindestens für 
vier Nachmittage je Unterrichtswoche bis 16.00 Uhr und damit zu-
gleich im Umfang von mindestens zehn Wochenstunden erfolgen. 
Dabei ist eine Teilnahme aller angemeldeten Schülerinnen und 
Schüler in Unterrichtswochen bis mindestens 16.00 Uhr und eine 
Anmeldung des überwiegenden Teils dieser Schülerinnen und Schü-
ler für Angebote nach 16.00 Uhr bzw. am fünften Wochentag in Un-
terrichtswochen erforderlich. Zur Erfüllung der Mindestteilnahmever-
pflichtung können auch Nachmittage berücksichtigt werden, an de-
nen Pflichtunterricht stattfindet. Der Kooperationspartner kann im 
Einvernehmen mit der Schulleitung Mindestbuchungszeiten von 20 
Stunden pro Woche beziehungsweise vier Stunden pro Tag gemäß 
Art. 21 Abs. 4 Satz 5 BayKiBiG vorgeben. 

 

b) Die Mindestanzahl für die Bildung von OGTS-Kombi-Angeboten an 
einer Schule beträgt an Grundschulen 14 Schülerinnen und Schüler, 
an Förderschulen acht Schülerinnen und Schüler. Diese Mindestan-
zahl kann nur in begründeten Ausnahmefällen geringfügig unter-
schritten werden.  

 
c) Der Kooperationspartner hat den förderrelevanten Anstellungs-

schlüssel (§ 17 AVBayKiBiG) nach den jeweils gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen einzuhalten. 
 

d) Im Einvernehmen mit Schulleitung und Schulaufwandsträger kann 
der Kooperationspartner freie Plätze nach 16.00 Uhr und/oder an ei-
nem weiteren Wochentag (fünfter Wochentag) sowie in Ferienzeiten 
an Schülerinnen und Schüler vergeben, die gebundene Ganztags-
schulangebote besuchen. In Ferienzeiten können freie Plätze mit 
Schülerinnen und Schülern, die während der Schulzeit keine schuli-
schen Ganztagsangebote besuchen, besetzt werden.  

 

4. Grundlagen der pädagogischen Zusammenarbeit  

 

a) Eine möglichst enge Abstimmung zwischen Vormittags- und Nach-
mittagsangebot sowie dem pädagogischem Personal der OGTS-
Kombi-Angebote und den Lehrkräften bildet die Grundlage der ge-
meinsamen Bildungs- und Erziehungsarbeit.  

 

b) Eine möglichst enge Einbindung der Eltern, deren Kinder regelmäßig 
OGTS-Kombi-Angebote besuchen, bildet die Grundlage für eine ge-
deihliche Zusammenarbeit in der Erziehungspartnerschaft zwischen 
Eltern, Schule und Kooperationspartner. So sollen von Seiten des 
Kooperationspartners regelmäßig gemeinsame Gespräche zwischen 
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Eltern und pädagogischem Personal zur individuellen Entwicklung 
der Schülerinnen und Schüler angeboten werden. Insbesondere im 
Rahmen von Elternabenden und Elternsprechtagen an der Schule 
soll die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch von Eltern, päda-
gogischem Personal des Kooperationspartners und Lehrkräften ge-
nutzt werden. Darüber hinaus sind die Erziehungsberechtigten zu al-
len wesentlichen Angelegenheiten rechtzeitig zu informieren und 
nach Möglichkeit in wichtige Planungsprozesse einzubeziehen.  

 

c) Der jährlich gewählte Elternbeirat der jeweiligen Grund- und Förder-
schule wird von Seiten der Schulleitung und des Kooperationspart-
ners im Vorfeld wichtiger Entscheidungen bezüglich der OGTS-
Kombi-Angebote informiert und angehört. 

 
5. Mittagsverpflegung 
 

Neben A.VII dieser Richtlinien gelten für offene Ganztagsangebote in 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule folgende zusätzliche Bestim-
mungen zur Mittagsverpflegung:  

 

a) Ein warmes Mittagessen stellt einen wichtigen Teil der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit im Rahmen des OGTS-Kombi-Modells dar. Es sollte 
nach Möglichkeit gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen 
werden. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der 
Mittagszeit übernimmt der Kooperationspartner.  

 

b) Die Kosten der Mittagsverpflegung können auf die Erziehungsberech-
tigten umgelegt werden. Dieses Entgelt kann beispielsweise vom Ko-
operationspartner im Rahmen der Erhebung von Elternbeiträgen für 
die Teilnahme an OGTS-Kombi-Angeboten erhoben werden.  

 

c) Für Schülerinnen und Schüler können die Mehraufwendungen für die 
Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung im Rahmen 
der Ganztagsschule auf Antrag bei den Leistungen für Bildung und 
Teilhabe berücksichtigt werden (§ 28 Abs. 6 SGB II). Die Zuständig-
keit für diese Leistung liegt bei den Jobcentern bzw. bei den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten. Soweit eine Berücksichtigung nach § 28 
Abs. 6 SGB II nicht greift, vertritt das Bayerische Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration (StMAS) im Übrigen die 
Auffassung, dass Kosten der Mittagsbetreuung vom Träger der wirt-
schaftlichen Jugendhilfe nach Maßgabe des § 90 Abs. 3 SGB VIII zu 
übernehmen sind, weil es sich bei dem Mittagessen um einen integra-
len Bestandteil des pädagogischen Auftrags handelt. Einer gesonder-
ten Ausweisung der Kosten für das Mittagessen bedarf es im Rahmen 
der Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme an OGTS-Kombi-
Angeboten durch den Kooperationspartner somit nicht. 


